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verhindert. Die Fürsorgebehörde hat somit keine Anhaltspunkte welchen Anforderungen ei­

ne zumutbare Familienwohnung zu genügen hat. (Beleg 3) 

Mit Schreiben vom 26. Oktober 2010 wurde der Beschwerdeführer von Sozialarbeiter Rico 

Baumann zum Standortgespräch geladen. Der Beschwerdeführer ist nicht persönlich er­

schienen und hat stattdessen seine Ehefrau zum Gespräch delegiert. Dies im Wissen dar­

um, dass diese  mit dem Sachverhalt in keiner 

Weise vertraut ist. Entgegen der Behauptung des Beschwerdeführers wurde seine Ehefrau 

nicht einfach nachhause geschickt. Sozialarbeiter Rico Baumann hatte versucht, mit ihr das 

Gespräch zu führen. Da er jedoch weder Französisch noch Englisch spricht, musste das 

Gespräch abgebrochen werden. Dieses wurde jedoch am 30. November 2010 mit einem 

Dolmetscher der Caritas nachgeholt. Hätte der Beschwerdeführer seinerseits an den Ge­

sprächen teilgenommen, hätte voraussichtlich auf den Einsatz eines Dolmetschers verzich­

tet werden können. 

  

 

Mit Schreiben vom 15. November 2010 erhielt der Beschwerdeführer eine weitere Einla­

dung, am 17. November 2010, zusammen mit seiner Ehefrau, zum Standortgespräch zu 

erscheinen. Zum angesetzten Termin erschien jedoch weder er selbst, noch seine Ehefrau. 

Mit Schreiben vom 19. November 2010 teilt die Ehefrau des Beschwerdeführers Sozialar­

beiter Rico Baumann mit, dass der Beschwerdeführer ihr ausdrücklich untersagt hatte, am 

17. November 2010 auf der Sozialberatung zu erscheinen. (Beleg 5) 

Auf die persönliche Auffassung des Beschwerdeführers in Bezug auf seine Mitwirkungs­

pflicht ist nicht weiter einzugehen. Das dargelegte Verhalten spricht für sich selbst. Es ist 

lediglich festzuhalten, dass der Beschwerdeführer persönlich und pünktlich zu den Gesprä­

chen zu erscheinen hat. Im seinem Entscheid vom 24. Februar 2010 (III 2009 217) hat das 

Verwaltungsgerichts des Kantons Schwyz den Beschwerdeführer ausdrücklich auf seine 

Mitwirkungspflicht hingewiesen, "welche insbesondere auch die Teilnahme an Gesprächen 

mit der Fürsorgebehörde und die Gestattung des Augenscheins umfasst." (Ziff. 5.3) Das 

gleiche hat für Gespräche mit der Sozialberatung zu gelten. 
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4. Fachpersonen / Gutachter 

Der Beschwerdeführer verkennt, dass es sich bei den Architekten Othmar und Rochus Frei­

tag um anerkannte Baufachleute handelt. Bei dem von der Fürsorgebehörde angesetzten 

Termin vom 4. November 2010 ging es lediglich um einen ersten Augenschein. Es sollte 

festgestellt werden, welche Baumaterialien verwendet wurden und von welchen allfällige 

Proben für einen Laboruntersuch entnommen werden sollen. Dies natürlich im Wissen, 

dass das Architekturbüro Freitag Architektur GmbH keine eigenen Laboruntersuche vor­

nehmen kann. Die Analyse der Proben hätte selbstverständlich von einem darauf speziali­

sierten Labor vorgenommen werden müssen. 

Die Festlegung der Vorgehensweise und der Mittel den Sachverhalt rechtsgenüglich fest­

zustellen, ist jedoch nicht Sache des Beschwerdeführers sondern der Fürsorgebehörde ln-

genbohl. 

5. Wohnkosten 

 

 

 

 

 

Falls die Fürsorgebehörde der Ehefrau des Beschwerdeführers eine günstigere Wohnung 

zuweist, diese auf dieses Angebot jedoch nicht eintritt, sind die anzurechnenden Mietkosten 

 auf die entsprechende Limite der Fürsorgebehörde Ingen-

bohl von Fr. 800.00 zu kürzen. Weiter wird auf die Ausführungen im angefochtenen Ent­

scheid verwiesen. 

6. Deutschkurs 

Es wird diesbezüglich auf die Ausführungen im angefochtenen Entscheid verwiesen. 

7. Ausbildung/Stipendium 

Gemäss Ziff. D.3 des Schwyzer Handbuchs zur Sozialhilfe hat die Mitfinanzierung von Aus-

und Weiterbildung aufgrund des Subsidiaritätsprinzips nur in Ausnahmefällen durch die 

wirtschaftliche Hilfe zu erfolgen. Dies vor allem dann, wenn der Klient auf Grund seiner 

Erstausbildung keine Möglichkeit hat, seine gegenwärtige oder künftige Existenz zu si­

chern. Es geht darum, Sozialhilfeempfänger möglichst schnell in den Arbeitsmarkt zu integ-

ursbeeler
Beschriftung
Was politische CVP-Gefälligkeitsgutachter taugen, habe ich zu genüge erlebt.
Mich interessieren unabhängige, kompetente Gutachter - nicht Mitglieder des örtlichen Baufilzes und Architekten von Glaswolle-Sondermüllbauten.

ursbeeler
Beschriftung
...für welches die Fb Ingenbohl die Kosten übernimmt. Die Grenzen der Heuchelei und Unfähigkeit sind erreicht!

ursbeeler
Beschriftung
Wenn Dilettanten das übernehmen - dann gute Nacht!

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
ALLE MACHT DER BEHÖRDE!!
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rieren. Ihrerseits haben diese alles im Rahmen ihrer Möglichkeiten Liegende zu tun, um ih­

re Abhängigkeit so schnell als möglich zu beenden. Es ist nicht Sinn und Zweck der Für­

sorge, dem Klienten seine Wunschausbildung zu finanzieren. 

 

 

 Aufgrund der Einstellung der Ergänzungsleistungen hat die 

wirtschaftliche Sozialhilfe erhebliche Mehrkosten zu übernehmen. (Beleg 7) Schon aus 

diesem Grund hat die Ehefrau des Beschwerdeführers sich ab sofort um Arbeit zu bemü­

hen und sich deshalb beim RAV zur Vermittlung anzumelden. 

8. Krankenkasse 

 

 

 

 

 Die Auszahlung der fälligen Prämien wurde am 29. Dezember 

2010 durch die Sozialberatung bereits veranlasst. (Beleg 8) 

9. Neuberechnung der Fürsorgeleistungen 

Ab dem 1. Dezember 2010 hat die Ausgleichskasse die Ergänzungsleistungen, aufgrund 

der Anrechnung eines hypothetischen Einkommens der Ehefrau des Beschwerdeführers, 

eingestellt. Für den Fehlbetrag hat die wirtschaftliche Sozialhilfe aufzukommen. Eine Neu­

berechnung der Fürsorgeleistungen ab dem 1. Dezember 2010 ist soweit erfolgt, wie die 

benötigten Unterlagen vorhanden waren (Krankenkassenprämie der Ehefrau noch nicht be­

rücksichtigt). Aufgrund der von der Ausgleichskasse erfolgten Korrekturen der Ergänzungs­

leistungen müssen jedoch alle Budgets ab dem 1. Januar 2007 neu berechnet werden. 

Ebenso, wie vom Beschwerdeführer besonders hervorgehoben, die Monate Oktober 2010 

und November 2010. Aufgrund dessen, dass der Beschwerdeführer in den Monaten Okto­

ber 2010 und November 2010 rückwirkend mehr Ergänzungsleistungen erhalten hat, wird 

aus der Neuberechnung dieser Monate jedoch eine Rückforderung und keine Nachzahlung 

resultieren. Aus der Neuberechnung der Monate Oktober 2010 und November 2010 hat der 

Beschwerdeführer demnach keine Nachzahlungen zu erwarten. 

ursbeeler
Beschriftung
Eine absolut schwachsinnige Argumentation, weil die Ausgleichskasse Schwyz allein mit ihrer Willkür und ihrem klaren Fehlverhalten für die Mehrkosten verantwortlich ist und nicht meine Ehefrau! - Und: Wir leben nicht in der ehemaligen Sowjetunion! 

ursbeeler
Textfeld
Leeres Verwaltungs-geschwafel, auf das aus Gründen der Oekonomie besser ver-zichtet wird!

ursbeeler
Beschriftung
willkürlich und frei erfunden!

ursbeeler
Hervorheben
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Des Weiteren wird auf die Ausführungen des angefochtenen Beschlusses verwiesen. 

Freundliche Grüsse 

Gemeindeverwaltung Ingenbohl v 

Beilage: 
- Einladungsschreiben Fürsorgebehörde (Beleg 1) 
- Schreiben Gesprächsangebot Fürsorgebehörde (Beleg 2) 
- Termin Augenschein Hotel Alpina (Beleg 3) 
- Schreiben Beschwerdeführer vom 7. November 2010 (Beleg 4) 
- Einladungen Termine Sozialberatung (Beleg 5) 
- Schreiben Hotel Alpina vom 31. Oktober 2010 (Beleg 6) 
- Schreiben Ausgleichskasse Schwyz (Beleg 7) 
- Unterlagen Kolping Krankenkasse (Beleg 8) 




